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Anforderungsprofil 

Stand: 15. Januar 2026 

Ersteller/in: Frau Wilmes 

(BearbeiterZ): Jug FS 3 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 

 

Dienststelle 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 

Geschäftsbereich Jugend und Familie 

Jugendamt 

  Psychologische/r Psychotherapeut/in in der Erziehungs-      

und Familienberatung 

Beurteilung erstellen - Doppelklicken -  

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL):  

Einzelfallbezogene Tätigkeiten 

- psychologische Diagnostik, Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien 

  sowie im sozialen Umfeld von Klienten 

- Erhebung von Anamnese und Problemanalyse 

- Beurteilung von Krisensituationen und ggf. Durchführung von Kriseninterventionen 

- Planung von therapeutischen und beraterischen Prozessen, Festlegung des Settings und von 

  Beratungs- bzw. Therapiezielen 

- Durchführung von Beratung bzw. Therapie im Einzel- (Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter), Paar- 

  oder Familiensetting 

- Kooperation und Vernetzung mit dem sozialen Umfeld von Klienten 

- psychologische Tätigkeit im interkulturellen Kontext 

 

Fachdienstliche Tätigkeit 

- Beratung von psychosozialen Fachkräften 

- Erstellung von psychologischen Stellungnahmen 

- Prüfung der Notwendigkeit und Geeignetheit von Hilfemaßnahmen - insbesondere Therapien 

- Begleitung und Überprüfung von Hilfen - insbesondere Therapien 

- Beteiligung an Helfer- und Hilfekonferenzen 

- Dokumentation der Fallarbeit, Aktenführung, Statistiken 

- Teilnahme an Fallbesprechungen und Darlegung der eigenen Fallarbeit sowie an Fachbereichs-  

  Besprechungen 

 

Einzelfallübergreifende Tätigkeiten 

- Beratung und Supervision bzw. Fortbildung von Fachkräften 

- Beratung und Information in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen 

- Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit der Beratungsstelle 

- Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
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Führungsebene (lt. Rdschr. SenFin IV Nr. 27/20019): 

Unterstellte Mitarbeitende: 

Wählen Sie ein Element aus. 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Stellenzeichen: Jug FS 3 24 

Bewertung des Aufgabengebietes: E 14 einzige Fallgruppe Teil II Abschnitt 2 UA 4 der 

Entgeltordnung TV-L 

 

 Text GVPl: 

 Psychologische Diagnostik, Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Paaren und 

Familien sowie im sozialen Umfeld von Klienten 

- Mitwirkung an der Planung und Steuerung von Hilfeprozessen; 

- Anfertigung von psychologischen Gutachten und Stellungnahmen; 

- Öffentlichkeitsarbeit und Prävention; 

- Mitarbeit bei Vernetzungsaufgaben im Jugendhilfebereich; 

- Anleitung von Praktikanten/innen 

 

2. Formale Anforderungen 

☐ Beamtinnen/Beamte:  

☐ Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das  

 der   
in der Laufbahnfachrichtung ‚‘ 

☒ Tarifbeschäftigte  : 

☒ abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (z.B. Master, Universitäts-Diplom, 

Staatsexamen)und Approbation inkl. abgeschlossener Praxis/Behandlungserlaubnis als Psy-

chologische/r Psychotherapeut/in 

☐  

☐  

Für beide Beschäftigtengruppen gilt: 

☒ eine Zusatzausbildung in einem wissenschaftlich fundierten psychotherapeutischen Verfahren ist 

notwendig  

☒ Berufserfahrungen in psycholoschen Praxisfeldern, vorzugsweise mit Kindern und Jugendlichen, 

Therapie und/oder Beratungstätigkeit sind unabdingbar 

☒ Berufserfahrungen in der Jugendhilfe sind erwünscht 
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3. Leistungsmerkmale 

3.1 Fachkompetenzen 

Welche Kenntnisse sind für den Aufgabenbereich erforderlich (Anzahl und 

Tiefe)? 

Gewichtungen * 

4 3 2 1 

 

3.1.1  Rechtskenntnisse  

Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im BGB insbesondere im  

Familien- und Kindschaftsrecht, SGB VIII 

 

 ☐ ☒ ☐ ☐
 

 kennt sich in den verschiedenen Rechts- und Fachgebieten sicher aus  

 setzt Kenntnisse und Erfahrungen zielgerichtet im Arbeitsprozess ein  

 überprüft, festigt und erweitert das Wissen selbstständig  

 hält Wissen auf dem aktuellen Stand  

 
 

3.1.2  Spezielle Fachkenntnisse  

Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in  

 

 ☐ ☒ ☐ ☐
X  

 Psychologischer Diagnostik 

 Gesprächsführung und Beratung 

 Psychologischen Interventionsmethoden 

 Erstellung psychologischer Gutachten/Stellungnahmen 

 
 

3.1.3  Allgemeine Kenntnisse des Verwaltungsrechts (z.B. Verwaltungsverfah-

rensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Zustellungsgesetz, GGO I) 

 

 ☐ ☐ ☒ ☐
X  

 wendet einschlägige Normen des allgemeinen Verwaltungsrechts an 

 kennt die Regelungen zum Geschäftsgang (GGO) und wendet sie an 

 kennt und prüft Zuständigkeiten und Fristen sowie Rechtsbehelfsbeleh-

rungen und deren Folgen 

 kennt das Zustellungsverfahren und wendet es korrekt an 

 kennt die wesentlichen Schritte des Widerspruchsverfahrens 
 

3.1.4  Allgemeine Kenntnisse im Datenschutzrecht  ☐ ☒ ☐ ☐
X  

 kennt die zutreffenden Grundlagen und Regelungen des Datenschutz-

rechts (z.B. Berliner Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, EU-

Datenschutzgrundverordnung) 

 wendet die Kenntnisse fall-/vorgangsbezogen an 

 erkennt und beachtet Schnittstellen zu anderen Fach- und Aufgabenge-

bieten 
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3.1.5  Allgemeine IT-Anwenderkenntnisse  ☐ ☐ ☒ ☐
X  

 kennt die Grundfunktionen der Standardsoftware (z.B. MS Office) und 

wendet sie sicher an 

 geht mit anderen vorhandenen technischen Hilfsmitteln sicher um 

 beachtet die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

 bedient und benutzt die eingesetzten Fachverfahren sicher 
 

3.2 Persönliche Kompetenzen 

► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen * 

4 3 2 1 

 

3.2.1  Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, 

den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen 

einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen und neue 

Kenntnisse zu erwerben. 

 ☐  ☒  ☐  ☐ 

 stellt sich schnell auf neue bzw. veränderte Aufgaben, Situationen, An-

forderungen, Methoden und Bedingungen ein 

 identifiziert sich mit der Arbeit, arbeitet engagiert und mit Freude 

 erfasst komplexe Sachverhalte schnell, differenziert und kann sie in ei-

nen Gesamtzusammenhang stellen 

  
 

3.2.2  Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entspre-

chend zu agieren. 

 ☐  ☒  ☐  ☐ 

 arbeitet zügig, hält Termine und Absprachen / Vorgaben ein 

 ist in der Lage, vorausschauend und realistisch zu planen, zu denken 

und die entsprechenden Maßnahmen zu treffen 

 stellt notwendige Informations- und Kommunikationswege sicher 

  
 

3.2.3  Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurich-

ten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 

 ☐  ☒  ☐  ☐ 

 koordiniert und strukturiert Arbeitsprozesse ergebnis- und zielorientiert 

 richtet unterschiedliche Interessen auf ein gemeinsames und nachhal-

tiges Ziel aus 

 setzt Ressourcen (Zeit, Arbeitskraft, Kosten, Arbeitsmittel) ökonomisch 

ein 

  
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3.2.4  Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und 

dafür Verantwortung zu übernehmen. 

 ☐  ☒  ☐  ☐ 

 trifft klare und rechtzeitige Entscheidungen mit sachlicher Begründung 

und übernimmt Verantwortung dafür 

 bezieht Fachleute und Betroffene frühzeitig in den Entscheidungspro-

zess mit ein 

 überblickt Gesamtzusammenhänge und berücksichtigt Folgewirkun-

gen 

  

"Persönliche Kompetenz hinzufügen - Bitte Doppelklicken -"  

3.3 Sozialkompetenzen 

► Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen * 

4 3 2 1 

 

3.3.1  Kommunikationsfähigkeit 

►Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen 
 ☐  ☒  ☐  ☐ 

 ist in der Lage, situations- und personenbezogen zu argumentieren 

 beherrscht Verfahren bzw. Techniken, Beratungen und Verhandlungen 

zu führen 

 geht vertraulich mit sensiblen Informationen um 

 äußert sich in Wort und Schrift strukturiert, flüssig, verständlich und ad-

ressatenorientiert 
 

3.3.2  Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragbare Lösungen 

anzustreben 

 ☐  ☒  ☐  ☐ 

 trägt zu einer von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und Offen-

heit geprägten positiven Arbeitsatmosphäre bei 

 reguliert Konflikte durch überzeugende Verhandlungsführung 

 agiert respektvoll und hilfsbereit in der Zusammenarbeit mit anderen 

 setzt seine/ihre Fähigkeiten zur Erreichung der Team-/Gruppenziele 

ein 
 

3.3.3  Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen 

Kunden zu begreifen. 

 ☐  ☒  ☐  ☐ 

 ist in der Lage, Sachverhalte verständlich (kundenfreundlich) und nach-

vollziehbar zu erläutern 

 berät Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht 

 geht auf Anfragen, Anliegen und Beschwerden angemessen ein, nimmt 

diese ernst, überprüft und handelt 

  
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3.3.4  Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u.a. hin-

sichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, 

Religion, sexueller und geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, 

sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrneh-

mung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzubauen und einen 

diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pflegen. 

 ☐  ☐  ☒  ☐ 

 zeigt Offenheit und Respekt gegenüber unterschiedlichen Erfahrungs-

hintergründen und Lebensweisen (Wertschätzung von Vielfalt)  

 kennt und berücksichtigt Maßnahmen und Strategien, um bestehende 

Barrieren abzubauen 

 zeigt Einfühlungsvermögen für die Empfindungen und Bedürfnisse an-

derer Menschen 

  
 

3.3.5  Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 

► umfasst gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG die Fähigkeit, bei Vorhaben, 

Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen auf Personen mit und 

ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre Belange berücksichtigen 

zu können, die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen 

mit Migrationsgeschichte entstehenden teilhabehemmenden Auswirkun-

gen zu erkennen und zu überwinden sowie insbesondere im beruflichen 

Kontext Personen mit Migrationsgeschichte respektvoll und frei von Vor-

urteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

 ☐  ☐  ☒  ☐ 

 ist offen und respektvoll gegenüber Menschen unterschiedlicher Her-

kunft und Prägung 

 ist in der Lage, Probleme und Konflikte zu erkennen und zu lösen, die 

sich aus kulturellen Unterschieden und Herkünften ergeben 

  

  

 


